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 Veröffentlicht am 16.10.2007

Norm

WEG 2002 §27 Abs2

Rechtssatz

Hinsichtlich der höchstens sechs Monate zurückliegenden Fälligkeit der eingeklagten Ansprüche, für die das

Vorzugspfandrecht in Anspruch genommen wird, tri4t die klagende Eigentümergemeinschaft eine konkrete

Darlegungspflicht.
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